
Sehr geehrte Damen und Herren,

im Bundesgesetzblatt Teil I S. 3018
vom 31.12.2008 wurde – gerade noch
rechtzeitig, um eine Rückwirkungsdis-
kussion zu vermeiden – das Erbschaft-
steuerreformgesetz verkündet. Damit
sind die Neuregelungen im Wesentli-
chen am 01.01.2009 in Kraft getreten.
Das Gesetz setzt zwar im Grundsatz
auf den im Dezember 2007 vom Bun-
deskabinett beschlossenen Regie-
rungsentwurf auf, beinhaltet jedoch
zum Teil weitreichende Neuerungen,

die Einfluss auf die Beratung und die
Gestaltungspraxis haben werden. Mit
diesem Newsletter möchten wir Sie
über die wesentlichen Inhalte infor-
mieren und stehen Ihnen für Rück-
fragen jederzeit gerne zur Verfügung.

Mit den besten Empfehlungen
Ihr
Günter Wörl

Für unsere Kunden und Geschäftspartner Februar 2009 Sonderausgabe
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ÄNDERUNGEN DURCH DAS ERBSCHAFTSTEUERREFORMGESETZ

Bewertung
1. Immobilienvermögen

Um den Vorgaben des Bundesverfas-
sungsgerichts zu entsprechen, ist Im-
mobilienvermögen für erbschaftsteu-
erliche Zwecke mit dem gemeinen
Wert (Verkehrswert) zu bewerten. Da-
bei ist auf anerkannte Bewertungsme-
thoden zurückzugreifen, da es gerade
beim Immobilienvermögen keine ab-
soluten und sicher realisierbaren Ver-
äußerungspreise gibt. Danach unter-
scheidet man auch zukünftig zwischen
unbebauten Grundstücken, die nach
der Fläche und den ungekürzten aktu-
ellen Bodenrichtwerten der Gemein-
den bewertet werden sollen, und be-
bauten Grundstücken. Bei bebauten
Grundstücken kommt abhängig von
der Grundstücksart entweder – sofern

möglich – das Vergleichswert- bzw.
das Ertragswertverfahren (für Rendite-
objekte) oder das Sachwertverfahren
(für Wohnungseigentum, Geschäfts-
grundstücke) für die Wertermittlung
zur Anwendung.
In der Tabelle auf der nächsten Seite
haben wir für Sie die einzelnen Grund-
stücksarten und die grundsätzlich an-
zuwendenden Bewertungsverfahren
im Überblick dargestellt.

2. Betriebliches Vermögen

Für die Bewertung von betrieblichem
Vermögen (Einzelunternehmen, Frei-
beruflerpraxen, Beteiligungen an Per-
sonengesellschaften) sowie von Antei-
len an Kapitalgesellschaften wird
ebenfalls als Bewertungsmaßstab der

gemeine Wert vorgegeben.
In erster Linie ist der Unternehmens-
wert aus Verkäufen unter fremden
Dritten abzuleiten, die weniger als ein
Jahr vor dem Besteuerungszeitpunkt
liegen. Fehlen derartige zeitnahe Ver-
käufe, sind Betriebe nach den üblichen
betriebswirtschaftlichen Methoden zur
Unternehmensbewertung zu bewer-
ten. Hilfsweise kann auf ein typisiertes
Verfahren, das sog. vereinfachte Er-
tragswertverfahren, zurückgegriffen
werden, sofern dessen Anwendung
nicht zu offensichtlich unzutreffenden
Ergebnissen führt. Das Verfahren ist in
den §§ 199 ff. des Bewertungsgesetzes
geregelt.
Die Erwerber nehmen die Bewertung
auf eigene Kosten selbst vor. Die Fi-
nanzverwaltung überprüft dann nur
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das Ergebnis. Bei Anteilen an börsen-
notierten Kapitalgesellschaften ergibt
sich der Wert – wie nach bisherigem
Recht – in erster Linie aus dem Börsen-
kurs.

3. Land- und forstwirtschaftliches
Vermögen

Bei land- und forstwirtschaftlichem
Vermögen wird der gemeine Wert

i. d. R. nicht aus Verkäufen abgeleitet
werden können. Da sich hier auch
nicht im vergleichbaren Umfang wie
bei den übrigen Vermögensarten ein-
heitliche, allgemein anerkannte außer-
steuerliche Verfahren zur Wertermitt-
lung des gemeinen Werts herausgebil-
det haben, ist die Ermittlung des ge-
meinen Werts mithilfe eines typisieren-
den Reinertragswertverfahrens vorzu-
nehmen.
Der nach bisherigem Recht gewährte
15 %ige Wertabschlag für Betriebs-
wohnungen und den Wohnteil kann
künftig weiterhin für den Wohnteil be-
rücksichtigt werden, nicht aber für Be-
triebswohnungen. �

Freibeträge und Steuertarif
1. Persönliche Freibeträge

Grundstücksarten Grundsätzliches
Bewertungsverfahren

Ein- und Zweifamilienhäuser Vergleichswertverfahren

Mietwohngrundstücke Ertragswertverfahren

Wohnungs- und Teileigentum Vergleichswertverfahren

Geschäftsgrundstücke Ertragswertverfahren

Gemischt genutzte Grundstücke Ertragswertverfahren

Sonstige bebaute Grundstücke Sachwertverfahren

Erwerber Stkl.
Freibetrag (in €)

neu bisher

Ehegatte I 500.000 307.000

Eingetragener Lebenspartner III 500.000 5.200

Kinder, Stiefkinder und Enkel (soweit Eltern vorverstorben) I 400.000 205.000

Enkel (soweit Eltern nicht vorverstorben) I 200.000 51.200

Sonstige Abkömmlinge I 100.000 51.200

Eltern und Voreltern bei Erwerb von Todes wegen I 100.000 51.200

Eltern und Voreltern bei Zuwendungen unter Lebenden, Geschwister, Neffen, Nichten,
Stiefeltern, Schwiegerkinder und -eltern, geschiedener Ehegatte

II 20.000 10.300

Übrige Erwerber und Zweckzuwendungen III 20.000 5.200

2. Steuertarif

Die Grenzen der Tarifstufen wurden
zugunsten der Steuerpflichtigen nach
oben geglättet. Hingegen wurden die
Tarifsätze für Ehepartner, Kinder und
Enkelkinder nicht reduziert, obgleich
dies bis zuletzt heftig diskutiert wor-
den war. Je nach Umfang des geerbten
Vermögens zahlen diese daher nach
wie vor zwischen 7 % und 30 %
Erbschaftsteuer.
In den Steuerklassen II und III wurden
die Tarifsätze deutlich erhöht und ein
nur noch zweistufiger Tarif (30 % oder
50 %) eingeführt. Geschwister, Neffen
und Nichten werden somit trotz
Erhöhung des Freibetrags aufgrund
der Erhöhung der Tarifsätze im

Wert des steuer-
pflichtigen Erwerbs
bis einschließlich … €

Prozentsatz in der Stkl. / (bisher)

I II III

75.000 (52.000) 7 % (7) 30 % (12) 30 % (17)

300.000 (256.000) 11 % (11) 30 % (17) 30 % (23)

600.000 (512.000) 15 % (15) 30 % (22) 30 % (29)

6.000.000 (5.113.000) 19 % (19) 30 % (27) 30 % (35)

13.000.000 (12.783.000) 23 % (23) 50 % (32) 50 % (41)

26.000.000 (25.565.000) 27 % (27) 50 % (37) 50 % (47)

> 26.000.000 30 % (30) 50 % (40) 50 % (50)

Schenkungs- und Erbfall eine deutlich
höhere Steuerlast tragen und folglich
die Vergünstigungen, die den engen

Familienmitgliedern zukünftig ge-
währt werden, kompensieren. �
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Sachliche Steuerbefreiungen
1. Hausrat und sonstige körperliche

Gegenstände

Die sachlichen Freibeträge betragen in-
nerhalb der Steuerklasse I für Hausrat
unverändert 41.000 € und für andere
bewegliche körperliche Gegenstände
nunmehr leicht erhöht 12.000 €. In-
nerhalb der Steuerklassen II und III
wurden die Freibeträge für Hausrat
und sonstige bewegliche körperliche
Gegenstände ebenfalls geringfügig er-
höht und betragen nun auch 12.000 €.

2. Steuerbefreiung von Baudenk-
mälern

Der Anteilssatz für die Steuerbefreiung
von Baudenkmälern, die nicht in vol-
lem Umfang von der Steuer befreit
sind, ist von bisher 60 % auf 85 % er-
höht worden. Diese – auf den ersten
Blick als Wohltat des Steuergesetzge-
bers erscheinende – Erhöhung des
steuerfreien Anteils dürfte im Regelfall
allenfalls die höhere Steuerlast kom-
pensieren, die sich aufgrund des An-
satzes des gemeinen Werts als steuerli-
che Bemessungsgrundlage ergibt.

3. Steuerbefreiung für selbstgenutz-
te Wohnimmobilien

Die Steuerbefreiung für die lebzeitige
Zuwendung (Schenkung) des Famili-
enheims zwischen Ehegatten (§ 13
Nr. 4a des Erbschaftsteuergesetzes –
ErbStG) kann jetzt auch von eingetra-
genen Lebenspartnern (nicht von Part-
nern nichtehelicher Lebensgemein-
schaften!) in Anspruch genommen
werden. Zudem wurde die Begünsti-
gung auf im EU/EWR-Raum belegene
Grundstücke ausgeweitet. Darüber hi-
naus wird nun unter bestimmten Vor-
aussetzungen eine Steuerbefreiung für
den Übergang von selbstgenutzten

Wohnimmobilien von Todes wegen
auf Ehegatten (oder eingetragene Le-
benspartner) und Kinder gewährt:

3.1. Steuerbefreiung für den Erwerb
durch Ehegatten/eingetragene
Lebenspartner

Der Erwerb von Todes wegen einer
vom Erblasser zu Wohnzwecken selbst-
genutzten Immobilie durch den Ehe-
gatten bzw. eingetragenen Lebens-
partner ist nunmehr steuerfrei, wenn
der erwerbende Ehegatte/Lebenspart-
ner das erworbene Grundstück für ei-
nen Zeitraum von zehn Jahren weiter
zu eigenen Wohnzwecken nutzt. Vor-
aussetzung ist auch hier, dass es sich
um ein Grundstück im Inland oder in
der EU bzw. dem EWR handelt.
Wird die Nutzung zu eigenen Wohn-
zwecken innerhalb des Zehn-Jahres-
Zeitraums aufgegeben, entfällt die
Steuerbefreiung rückwirkend. Ausnah-
men: Tod des Erwerbers oder bei einer
zwingenden Verhinderung aus ge-
sundheitlichen Gründen. Letztere soll
laut Bundesfinanzministerium (BMF)
bei Erwerbern vorliegen, die die Pfle-
gestufe 3 haben.
Hinweis: Die Neuregelung gilt nicht
für lebzeitige Zuwendungen (Schen-
kungen). Hier bleibt es bei der bekann-
ten Regelung des § 13 Nr. 4a ErbStG
a. F. mit den eingangs dargestellten
Modifikationen.

3.2. Steuerbefreiung für den Erwerb
durch Kinder

Unter grundsätzlich identischen Vor-
aussetzungen ist zudem der Erwerb
von Todes wegen von vom Erblasser/
Schenker zu eigenen Wohnzwecken
genutzten Grundstücken durch Kinder
oder Enkel, deren Eltern vorverstorben
sind, steuerfrei. Auch hier führt eine

Aufgabe der eigenen Wohnnutzung
innerhalb von zehn Jahren nach dem
Erwerb unter den oben geschilderten
Voraussetzungen rückwirkend zum
vollständigen Verlust der Steuerbefrei-
ung. Diese Steuerbefreiung ist hier da-
rüber hinaus an weitere Voraussetzun-
gen geknüpft: So wird die Steuerbe-
freiung nicht gewährt, soweit
� die Wohnfläche 200 qm übersteigt,

und/oder
� der Erwerber verpflichtet ist, das

begünstigt erworbene Grundstück
auf Dritte zu übertragen (z. B. auf-
grund eines Vermächtnisses oder ei-
ner Teilungsanordnung), oder es im
Rahmen der Teilung des Nachlasses
(z. B. bei der Erbauseinanderset-
zung) auf Miterben überträgt.

Beispiel 1: Tochter T und Sohn S er-
ben von ihrem Vater V ein von die-
sem gemeinsam mit seinen Kindern
zu eigenen Wohnzwecken genutz-
tes Hausgrundstück (Wohnfläche
400 qm) je zur Hälfte. Im Rahmen
der Erbauseinandersetzung einigen
sich T und S, dass T die Wohnung
weiter bewohnt und S auszieht. S
kann die Befreiung mangels eigener
Wohnnutzung nicht in Anspruch
nehmen. T ist nur zu 25 % befreit:
Ihr Erwerbsanteil am Hausgrund-
stück beträgt 50 %, die begünstig-
te Wohnfläche nur (200/400 =)
50 % hiervon.
Abwandlung: Hätte V die T als Al-
leinerbin eingesetzt und S etwa mit
einem Geldvermächtnis bedacht,
wäre T immerhin zu 50 % befreit.

Hinweis: Die Steuerbefreiung gilt nur
für Erwerbe von Todes wegen. Eine
dem § 13 Nr. 4a ErbStG entsprechen-
de Regelung für lebzeitige Zuwendun-
gen von selbstgenutztem Wohneigen-
tum an Kinder ist nicht vorgesehen. �

Verschonung betrieblichen Vermögens
1. Allgemeines

Anstelle der bisher privilegierten Be-
wertung treten nun Verschonungsre-
gelungen für betriebliches Vermögen.
Danach werden im Schenkungs- und
Erbfall im sog. Regelmodell 85 %, bei
einer nur unter weiteren Voraussetzun-

gen möglichen Option sogar 100 %
des Werts des Betriebsvermögens pau-
schal von der Bemessungsgrundlage
ausgenommen. Diese Steuerfreiheit ist
allerdings an Behaltens- und Fortfüh-
rungsfristen geknüpft. Zudem liegt
unabhängig von der Rechtsform eines
Unternehmens kein verschonungsfähi-

ges Betriebsvermögen vor, wenn die
sog. Verwaltungsvermögensquote
mehr als 50 % beträgt.
Begünstigt wird nicht nur deutsches,
sondern auch in der EU bzw. im EWR
belegenes Betriebsvermögen, wenn im
Übrigen die Voraussetzungen eingehal-
ten werden. Kleinere Betriebe (gedacht
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ist an den „typischen Handwerksbe-
trieb“) werden bei der Übertragung
mit einer gleitenden Freigrenze von
150.000 € erbschaftsteuerlich entlastet
und bei einem Unternehmenswert von
bis zu 1.000.000 € komplett von der
Erbschaftsteuer befreit.

2. Begünstigungsfähiges Vermögen

Begünstigt werden wie bisher land-
und forstwirtschaftliche Betriebe, Ein-
zelunternehmen und Mitunternehmer-
schaften von Gewerbetreibenden und
Freiberuflern sowie Kapitalgesellschafts-
beteiligungen, wenn die unmittelbare
Beteiligung des Erblassers/Schenkers
am Nennkapital mehr als 25 % beträgt.
Anders als im bisherigen Recht können
bei der Ermittlung der 25 %-Grenze
Anteile anderer Gesellschafter mitein-
bezogen werden, sofern der Erblasser
und die anderen Gesellschafter unter-
einander verpflichtet sind, über die An-
teile nur einheitlich zu verfügen oder
ausschließlich auf andere derselben Ver-
pflichtung unterliegende Gesellschafter
zu übertragen und das Stimmrecht ge-
genüber nicht gebundenen Gesell-
schaftern nur einheitlich auszuüben
(sog. qualifizierter Pool).

3. Verwaltungsvermögen

Besteht das Betriebsvermögen zu mehr
als 50 % aus Wirtschaftsgütern, die üb-
licherweise im Rahmen einer privaten
Vermögensverwaltung gehalten wer-
den, gibt dieses Verwaltungsvermögen
dem gesamten Vermögen das Geprä-
ge. Folge: Das gesamte Betriebsvermö-
gen ist von der Verschonung ausge-
nommen. Zum Verwaltungsvermögen
gehören grundsätzlich insbesondere
� Dritten zur Nutzung überlassene

Grundstücke,
� Anteile an Kapitalgesellschaften, wenn

die unmittelbare Beteiligung am
Nennkapital alleine oder zusammen
mit Mitgliedern eines qualifizierten
Pools nicht mehr als 25 % beträgt,
� Beteiligungen an Gesellschaften,

bei denen die Verwaltungsvermö-
gensquote mehr als 50 % beträgt,
� Wertpapiere und vergleichbare For-

derungen sowie
� Kunstgegenstände, Sammlungen

u. ä.
Der Begriff des Verwaltungsvermögens
wurde im Laufe des Gesetzgebungs-

verfahrens erheblich eingeschränkt.
Danach liegt in den folgenden Fällen
kein Verwaltungsvermögen vor:

3.1. Grundstücke in Betriebsaufspal-
tungsfällen

Grundstücke in Betriebsaufspaltungs-
fällen zählen nicht zum Verwaltungs-
vermögen, wenn der Erblasser/Schen-
ker sowohl im überlassenden als auch
im nutzenden Betrieb allein oder zu-
sammen mit anderen Gesellschaftern
einen einheitlichen geschäftlichen Be-
tätigungswillen durchsetzen konnte
und diese Rechtsstellung auf den Er-
werber übergegangen ist. Dies gilt, so-
weit keine Nutzungsüberlassung an ei-
nen weiteren Dritten erfolgt. Durch
die Einbeziehung der sog. Personen-
gruppentheorie sind alle Fälle, die ein-
kommensteuerrechtlich eine Betriebs-
aufspaltung darstellen, von der Begün-
stigung mit umfasst.

Beispiel 2: Vater und Mutter sind so-
wohl an der ein Grundstück überlas-
senden als auch an der das Grund-
stück nutzenden Gesellschaft je zur
Hälfte beteiligt. Sie übertragen jeweils
ihre Anteile an beiden Gesellschaften
schenkweise auf ihre zwei Kinder. Die
Grundstücke sind nicht als Verwal-
tungsvermögen einzustufen.

3.2. Grundstücke bei Betriebsverpach-
tungen

Grundstücke, die im Rahmen einer Be-
triebsverpachtung im Ganzen an einen
Dritten überlassen werden, zählen
nicht zum Verwaltungsvermögen,
wenn die Überlassung beim Verpäch-
ter zu Gewinneinkünften (regelmäßig
gewerblichen Einkünften oder Einkünf-
ten aus Land- und Forstwirtschaft) ge-
führt hat und
� der Verpächter den Pächter zum Er-

ben eingesetzt hat oder
� der Betrieb an einen Dritten ver-

pachtet wird, weil ihn der Be-
schenkte im Zeitpunkt der Schen-
kung noch nicht führen kann und
die Verpachtung auf höchstens
zehn Jahre ab Vollendung des
18. Lebensjahres des Beschenkten
befristet ist.

Dies gilt jedoch nicht in den Fällen, in
denen die verpachteten Betriebe vor
Verpachtung ihrerseits kein begünsti-

gungsfähiges Betriebsvermögen dar-
stellten, weil z. B. die Verwaltungsver-
mögensquote im Betrieb über 50 %
lag oder sie zuvor auch im steuerlichen
Sinne vermögensverwaltend tätig wa-
ren. Hiermit soll Gestaltungen vorge-
beugt werden, durch die originär nicht
begünstigtes Vermögen mithilfe einer
Betriebsverpachtung in begünstigtes
Vermögen umqualifiziert wird. Festzu-
halten bleibt aber, dass die „klassi-
schen“ Fälle der Betriebsverpachtung
im Ganzen häufig von der Begünsti-
gung umfasst sein werden.

3.3. Grundstücksvermietung im Konzern

Vermietet eine Konzerngesellschaft
Grundstücke an andere Konzerngesell-
schaften, ohne in erheblichem Um-
fang anderen (betrieblichen) Tätigkei-
ten nachzugehen (z. B. eine Grund-
stücksholding), führt dies nicht dazu,
dass die Grundstücke bei der vermie-
tenden Gesellschaft Verwaltungsver-
mögen darstellen. Für den Begriff des
Konzerns wird dabei auf die Regelun-
gen zur Zinsschranke (§ 4h des Ein-
kommensteuergesetzes – EStG) ver-
wiesen.

3.4. Grundstücke von Wohnungsbauun-
ternehmen

Eine weitere Ausnahme der Grundre-
gel, dass an Dritte überlassene Grund-
stücke dem Verwaltungsvermögen zu-
zurechnen sind, besteht für (gewerbli-
che) Wohnungsbauunternehmen.
Dies sind Einzelunternehmen, Perso-
nen- oder Kapitalgesellschaften,
� deren Hauptzweck in der Vermie-

tung von Wohnungen besteht, und
� hierfür einen wirtschaftlichen Ge-

schäftsbetrieb im Sinne von § 14 der
Abgabenordnung (AO) erfordert.

Für die Praxis bleibt abzuwarten, wann
Verwaltung und ggf. Rechtsprechung
einen wirtschaftlichen Geschäftsbe-
trieb als „erforderlich" ansehen. Von
der zwischenzeitlich diskutierten typi-
sierenden Betrachtung, wonach
Grundstücke gewerblicher Unterneh-
men, die mindestens 20 Wohnein-
heiten dauerhaft vermieten, kein Ver-
waltungsvermögen darstellen sollten,
wurde wieder Abstand genommen.
Inoffiziell ist darüber hinaus aus dem
BMF zu hören, dass auch vermietete
Wohngrundstücke von Unternehmen,
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deren Hauptzweck eine Dienstleistung
ist, ebenfalls kein Verwaltungsvermö-
gen darstellen sollen. Auf diese Weise
sollen z. B. Grundstücke des Hotel-
und Gaststättengewerbes begünstigt
werden.

Hinweis: Die Begünstigung gilt nur im
Fall vermieteten Wohnraums, nicht für
andere Immobilien (z. B. Gewerbeim-
mobilien).

3.5. Grundstücksüberlassung zur land-
und forstwirtschaftlichen Nutzung

An Dritte überlassene Grundstücke
sind nicht als Verwaltungsvermögen
einzustufen, wenn sie diesen zur land-
und forstwirtschaftlichen Nutzung
überlassen werden. Damit stellen z. B.
verpachtete Land- und Forstwirt-
schaftsflächen kein schädliches Verwal-
tungsvermögen dar.

3.6. Kapitalgesellschaftsanteile als Ver-
waltungsvermögen

Anteile an Kapitalgesellschaften sind
generell dem Verwaltungsvermögen
zuzurechnen, wenn die unmittelbare
Beteiligung des Erblassers/Schenkers
am Nennkapital der betroffenen Ge-
sellschaft nicht alleine oder ggf. zusam-
men mit weiteren Mitgliedern eines
qualifizierten Pools mehr als 25 % be-
trägt. Allerdings besteht eine Ausnah-
me für Banken und Versicherungen, so-
fern die gehaltenen Anteile dem
Hauptzweck solcher Unternehmen die-
nen. Banken in diesem Sinne sind Kre-
dit- und Finanzdienstleistungsinstitute
gem. § 1 Abs. 1 und 1a Kreditwesen-
gesetz (KWG); für Versicherungsunter-
nehmen soll die Ausnahme grundsätz-
lich gelten, wenn diese der Aufsicht
nach § 1 Abs. 1 des Versicherungsauf-
sichtsgesetzes (VAG) unterliegen.
Bedauerlicherweise wurden die Anre-
gungen des Bundesrats und des
Schrifttums, mittelbar gehaltene An-
teile einzubeziehen und klarzustellen,
unter welchen Voraussetzungen ein
qualifizierter Pool vorliegt, nicht be-
rücksichtigt.

3.7. Wertpapiere und vergleichbare For-
derungen als Verwaltungsvermögen

Zum Verwaltungsvermögen gehören
grundsätzlich auch Wertpapiere und

vergleichbare Forderungen. Auch hier
bestehen jedoch Ausnahmen für Ban-
ken und Versicherungsunternehmen
(vgl. hierzu bereits 3.6.).

4. Behaltens- und Fortführungsfri-
sten

Betriebsveräußerungen oder -aufga-
ben, Teilveräußerungen sowie Ver-
äußerungen und Entnahmen von we-
sentlichen Betriebsgrundlagen bzw.
Überentnahmen innerhalb dieses Zeit-
raums führen weiterhin in dem ent-
sprechenden Umfang zum Wegfall der
Vergünstigung, soweit nicht in zeitli-
chem Zusammenhang eine Reinvestiti-
on im Betrieb erfolgt. Gleiches gilt neu-
erdings allerdings auch, wenn die je-
weiligen Lohnsummenvorgaben nicht
eingehalten werden. Die Erbschaft-
steuer wird in diesem Fall nach der sich
danach ergebenden höheren Bemes-
sungsgrundlage rückwirkend neu fest-
gesetzt. Für Erwerber von Kapitalgesell-
schaftsbeteiligungen geht die Verscho-
nung rückwirkend verloren, wenn die
Verfügungsbeschränkung und/oder
Stimmbindung eines qualifizierten
Pools aufgehoben wird, vorausgesetzt,
die Begünstigung ist nur wegen des
qualifizierten Pools gewährt worden.
Dies alles gilt jedoch nur bei einem
Verstoß innerhalb bestimmter Behal-
tens- und Fortführungspflichten, die
sich im Regelmodell und bei Option
unterscheiden:

4.1. Regelmodell

Der Steuerpflichtige kann einen Ver-
schonungsabschlag in Höhe von 85 %
beanspruchen, wenn er
1. das Unternehmen für sieben Jahre

fortführt, ohne einen der Nachsteu-
ertatbestände zu verwirklichen,

2. die Verwaltungsvermögensquote
nicht mehr als 50 % beträgt und

3. über den gesamten Sieben-Jahres-
Zeitraum eine Lohnsumme in Höhe
von 650 % der Ausgangslohnsum-
me erreicht wird.

Alle drei Voraussetzungen müssen ku-
mulativ erfüllt sein.

4.2. Option

Alternativ kann der Steuerpflichtige
auch eine vollständige Verschonung
erreichen, wenn er

1. das Unternehmen für zehn Jahre
fortführt, ohne einen Nachsteuer-
tatbestand zu verwirklichen,

2. die Verwaltungsvermögensquote
nicht mehr als 10 % beträgt und

3. die Lohnsumme über den gesam-
ten Zehn-Jahres-Zeitraum 1.000 %
der Ausgangslohnsumme erreicht.

Wiederum müssen alle drei Vorausset-
zungen kumulativ erfüllt sein. Die Ver-
waltungsvermögensquote ist dabei auf
den Steuerentstehungszeitpunkt zu er-
mitteln; erhöht sich innerhalb des be-
günstigt übertragenen Vermögens in
der Folgezeit die Verwaltungsvermö-
gensquote, ohne dass hierdurch ein
Nachsteuertatbestand verwirklicht
wird, hat dies keinen Einfluss auf die
Verschonung.

4.3. Option: Verfahrensfragen

Möchte der Steuerpflichtige für die
vollständige Steuerfreistellung optie-
ren, muss er dies spätestens bis zur for-
mellen Bestandskraft der Steuerfestset-
zung unwiderruflich gegenüber dem
zuständigen Finanzamt erklären. Stellt
sich nach unwiderruflich ausgeübter
Option z. B. im Rahmen einer steuerli-
chen Außenprüfung heraus, dass die
Verwaltungsvermögensquote bei Er-
werb doch mehr als 10 %, aber nicht
mehr als 50 % betragen hat, müsste
u. E. das Regelmodell Anwendung fin-
den. Die Auffassung der Finanzverwal-
tung hierzu ist allerdings noch unklar.

Hinweis: Sind Sie sich unsicher, ob Sie
optieren sollen, weil Sie beispielsweise
in der näheren Zukunft ein starkes Ab-
sinken des Lohnniveaus befürchten
oder aber mittelfristig einen Unterneh-
mensverkauf in Erwägung ziehen, soll-
te die Abgabe der unwiderruflichen Er-
klärung möglichst lange hinausgezö-
gert werden. Hierzu könnten Maßnah-
men ergriffen werden, die den Eintritt
der formellen Bestandskraft verzögern,
beispielsweise Fristverlängerungen für
die Abgabe der Erbschaft- bzw. Schen-
kungsteuererklärungen oder nach Ver-
anlagung ein Offenhalten des Be-
scheids durch Einspruch.

4.4. Nachbewertungsvorbehalt bei Land-
und Forstwirtschaft

Für begünstigt übertragene Land- und
Forstwirtschaftsbetriebe gibt es einen



6 | Februar 2009 Sonderausgabe

ERBSCHAFTSTEUERREFORMGESETZ - Fortsetzung

Nachbewertungsvorbehalt. Dieser führt
bei einer Veräußerung oder Aufgabe des
Betriebs/eines Betriebsteils bzw. der Ver-
äußerung, Entnahme oder dauerhaften
Umwidmung wesentlicher Wirtschafts-
güter zu einer rückwirkenden Bewer-
tung zum Liquidationswert. Der Nach-
bewertungszeitraum beträgt 15 Jahre.

5. Sanktionen bei Verstoß gegen die
Behaltensfristen

Werden die Behaltens- und Fortfüh-
rungspflichten nicht eingehalten, führt
dies grundsätzlich zum rückwirkenden
Verlust der gewährten Verschonung.
Allerdings ist – mit Ausnahme der
Überentnahmenregelung – eine echte
Abschmelzung für jedes volle Jahr der
Fortführung vorgesehen.

5.1. Abschmelzung im Regelmodell

Im Regelmodell erlischt die Erbschaft-
steuer auf das begünstigt erworbene
Vermögen für jedes volle Jahr der Be-
triebsfortführung vorbehaltlich der
Einhaltung der Lohnsummenvorgaben
und fehlender Überentnahmen in Hö-
he von 1/7.

Beispiel 3: Der Erwerber eines begün-
stigten Unternehmens (Wert 100) ver-
kauft den geerbten Betrieb im sechsten
Jahr nach dem Erwerb. Die Lohnsum-
menvorgaben wurden eingehalten,
und es wurden auch keine Überentnah-
men getätigt. Der Erwerber hat das Re-
gelmodell gewählt. Die anfangs ge-
währte Verschonung in Höhe von 85
erlischt nur für das sechste und siebte
Jahr in Höhe von jeweils 1/7, d. h. ins-
gesamt in Höhe von 2/7. Es ist folglich
Erbschaftsteuer auf 2/7 von 85, also auf
rd. 24,29 % des Unternehmenswerts
nachzuentrichten. Dabei ist allerdings
zu beachten, dass der Erwerber bei
Erwerb bereits Schenkungsteuer in
Höhe von 15 % auf den Unter-
nehmenswert bezahlt hat.

5.2. Abschmelzung bei Option

Wurde für die vollständige Freistellung
optiert, erlischt die Erbschaftsteuer auf
das begünstigt erworbene Vermögen
für jedes volle Jahr der Betriebsfortfüh-
rung vorbehaltlich der Einhaltung der
Lohnsummenvorgaben und fehlender
Überentnahmen in Höhe von 1/10.

Beispiel 4: Sachverhalt wie im Bei-
spiel 3, allerdings hatte der Erwerber
nicht das Regelmodell sondern die
vollständige Verschonung gewählt, da
die Verwaltungsvermögensquote des
Betriebs bei Erwerb unter 10 % lag.
Die bei Erwerb gewährte Verschonung
erlischt rückwirkend, und zwar anteilig
ab dem sechsten Jahr, d. h. insgesamt
in Höhe von 5/10. Es fällt also auf 5/10
des Unternehmenswerts Erbschaft-
steuer an; d. h. 50 % des Unterneh-
menswerts bilden die Steuerbemes-
sungsgrundlage.

5.3. Abschmelzung: Regelmodell oder
Option?

Wie die vorstehenden Beispiele zeigen,
sollte die vollständige Verschonung –
bei unterstellter Einhaltung der Lohn-
summenvorgaben und fehlender
Überentnahmen – auch in den Fällen
einer geringen Verwaltungsvermö-
gensquote nur gewählt werden, wenn
das begünstigt erworbene Vermögen
mindestens neun volle Jahre fortge-
führt wird.

5.4. Nichteinhaltung der Lohnsummen-
vorgaben

Parallel hierzu löst die Nichteinhaltung
der Lohnsummenvorgaben Nachsteu-
ern aus, sofern die Lohnsummenvor-
gabe (im Regelmodell 650 % und bei
Option 1.000 %) nicht eingehalten
wird. Bezugsgröße ist die (nicht inde-
xierte) Ausgangslohnsumme, die aus
dem Durchschnitt der Lohnsummen
der letzten vor dem Steuerentste-
hungszeitpunkt endenden fünf Wirt-
schaftsjahre zu ermitteln ist. Die Ver-
schonung erlischt nur in dem Maße, in
dem die tatsächliche Gesamtlohnsum-
me die Lohnsummenvorgabe unter-
schreitet („Soweit-Besteuerung“).

Beispiel 5: Ein Erwerber führt den ge-
erbten Betrieb (Wert 100) im Rahmen
des Regelmodells fort. Nach sieben
Jahren hat er 600 % der Ausgangs-
lohnsumme erreicht, weil er in wirt-
schaftlich schwierigen Zeiten Mitarbei-
ter entlassen musste. Die Verschonung
erlischt in diesem Fall in Höhe von
50/650 von 85, d. h. in Höhe von rd.
6,54 bezogen auf die Steuerbemes-
sungsgrundlage 100. Auf die nach-
träglich um 6,54 % erhöhte Steuerbe-

messungsgrundlage ist Erbschaftsteu-
er nachzuentrichten. Insgesamt fällt
folglich Erbschaftsteuer auf rd.
21,54 % (15 % sofort bei Erwerb,
6,54 % nach Ablauf der Fortführungs-
frist) des Unternehmenswerts an.
Abwandlung: Sachverhalt wie Beispiel
5, nur hat der Erwerber diesmal für die
vollständige Freistellung optiert. Die
gezahlten Lohnsummen über die zehn
Jahre betragen 800 % der Ausgangs-
lohnsumme. Die Verschonung erlischt
in Höhe von 200/1000, d. h. 20 %,
bezogen auf den Unternehmenswert.

Unklar ist, welcher Zeitraum und wel-
che Quote für die Lohnsummenvorga-
be maßgeblich sind, wenn das begün-
stigt erworbene Unternehmen inner-
halb der Fortführungsfrist veräußert
wird. Wir vermuten, dass in diesem
Fall der verkürzte Zeitraum zu betrach-
ten ist und die maßgebliche Lohnsum-
menquote im Wege der Verhältnis-
rechnung zeitanteilig zu ermitteln ist.
Hier bleibt abzuwarten, ob der Gesetz-
geber durch entsprechende Nachbes-
serungen Rechtsklarheit schafft.

5.5. Lohnsummenvorgabe: Regelmodell
oder Option?

Wie die folgenden Berechnungen zei-
gen, nimmt der Vorteil, den die Option
bei unterstellter Einhaltung der Fortfüh-
rungsfristen gegenüber dem Regel-
modell hat, ab, je höher die Lohn-
summe im Fortführungszeitraum das

Schädliche
Verfügung
im ...

Steuerbemessungsgrundlage
(bezogen auf Unternehmenswert) bei ...

Regelmodell (rd.) Option

1. Jahr 100,00 % 100,00 %

2. Jahr 87,86 % 90,00 %

3. Jahr 75,71 % 80,00 %

4. Jahr 63,57 % 70,00 %

5. Jahr 51,43 % 60,00 %

6. Jahr 39,29 % 50,00 %

7. Jahr 27,14 % 40,00 %

8. Jahr 15,00 % 30,00 %

9. Jahr 15,00 % 20,00 %

10. Jahr 15,00 % 10,00 %

Später 15,00 % 0,00 %
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Ausgangslohnsummenniveau unter-
schreitet. Dies ist bei der Entscheidung,
zu optieren, im Hinblick auf den um
drei Jahre längeren Fortführungszeit-
raum zu berücksichtigen.

5.6. Umwandlung von Kapitalgesell-
schaften in Personengesellschaften 

Nach bisherigem Recht löste die Um-
wandlung einer Kapitalgesellschaft in
eine Personengesellschaft wie eine Ver-
äußerung Nachsteuer aus. Dies ist nun
nicht mehr verschonungsschädlich.
Diese Änderung ist sehr zu begrüßen,
war es doch schon bisher bei wirt-
schaftlicher Betrachtung nicht ver-
ständlich, warum die Umwandlung ei-
ner Personengesellschaft in eine Kapi-
talgesellschaft unschädlich ist, der um-
gekehrte Fall jedoch Nachsteuer auslö-
sen soll. �

Lohnsummenniveau nach sieben
bzw. zehn Jahren (bezogen auf ei-
ne Lohnsumme von 650 % im
Regelmodell und 1.000 % bei
Option)

Steuerbemessungsgrundlage
(bezogen auf Unternehmenswert) bei ...

Regelmodell Option

100 % 15,00 % 0,00 %

90 % 23,50 % 10,00 %

80 % 32,00 % 20,00 %

70 % 40,50 % 30,00 %

60 % 49,00 % 40,00 %

50 % 57,50 % 50,00 %

40 % 66,00 % 60,00 %

30 % 74,50 % 70,00 %

20 % 83,00 % 80,00 %

10 % 91,50 % 90,00 %

0 % 100,00 % 100,00 %

Weitere wesentliche Änderungen
1. Anrechnung der Erbschaftsteuer

auf die Einkommensteuer

Ähnlich der bis einschließlich des Ver-
anlagungszeitraums 1998 geltenden
Tarifermäßigung bei Doppelbelastung
mit Erbschaft- und Einkommensteuer
kann die Erbschaftsteuer, die auf der
Einkommensteuer unterliegende Ein-
künfte angefallen ist, auf Antrag auf
die Einkommensteuer angerechnet
werden, wenn die Einkünfte
� zuvor als Vermögen oder Vermö-

gensbestandteil aufgrund eines Er-
werbs von Todes wegen der Erb-
schaftsteuer unterlegen haben und
� im laufenden oder in den vier vor-

ausgegangenen Veranlagungszeit-
räumen mit Erbschaftsteuer belastet
wurden.

2. Bereicherung bei Abfindungen
unter dem gemeinen Wert

In Gesellschaftsverträgen finden sich
häufig sog. Buch- oder Zwischenwert-
klauseln, die eine Abfindung ausschei-
dender Gesellschafter unter dem ge-
meinen Wert vorsehen. Diese Klauseln
dienen oftmals auch dem Zweck, nicht
gewünschte Gesellschafter unter
größtmöglicher Schonung der Liquidi-
tät und des Vermögens der Gesell-
schaft vom Gesellschafterkreis fern zu
halten. Oftmals treffen solche Klauseln

auch nicht nachfolgeberechtigte Er-
ben (sog. weichende Erben). Diese
sind dann verpflichtet, den geerbten
Gesellschaftsanteil zu veräußern oder
die Anteile werden eingezogen, jeweils
gegen eine unter dem gemeinen Wert
liegende Abfindung. Da künftig stets
zum gemeinen Wert bewertet wird,
könnte dies ohne Korrektiv zu unbilli-
gen Ergebnissen führen: Der Erbe
müsste den gemeinen Wert der geerb-
ten Beteiligung versteuern, würde
aber tatsächlich nur die unter dem ge-
meinen Wert liegende Abfindung er-
halten.
Die diesbezüglichen Anregungen der
Wirtschaftsverbände haben die Ent-
wurfsverfasser aufgegriffen und – an-
ders als noch im Regierungsentwurf –
folgerichtig geregelt, dass in derarti-
gen Fällen nur ein Vermögensanfall in
Höhe des Werts der Abfindung vor-
liegt. Es wird also fingiert, dass der Er-
be von vornherein nur die Abfindung
geerbt hätte. Voraussetzung hierfür ist,
dass es sich
� um die Abfindung für einen von To-

des wegen erworbenen Gesell-
schaftsanteil handelt,
� der bei Erwerb eingezogen wurde

oder vom Erwerber unverzüglich
nach dem Erwerb aufgrund einer
gesellschaftsvertraglichen Regelung
auf Mitgesellschafter zu übertragen
war.

Diese Regelung hat jedoch für die ver-
bleibenden Gesellschafter auch einen
Nachteil: Die Differenz zwischen dem
gemeinen Wert des eingezogenen
oder auf Mitgesellschafter übertrage-
nen Anteils und dem Wert der Abfin-
dung ist von den verbleibenden Ge-
sellschaftern entsprechend ihrer Betei-
ligung als Erwerb zu versteuern.

Beispiel 6: Alleinerbin des verstorbe-
nen Unternehmers U ist seine Lebens-
gefährtin L. Im Nachlass befindet sich
u. a. eine 50 %ige Beteiligung an der
U&P GmbH. Die übrigen 50 % hält P.
Der Gesellschaftsvertrag sieht vor, dass
Geschäftsanteile, die nicht auf Ab-
kömmlinge eines verstorbenen Gesell-
schafters übergehen, gegen eine Ab-
findung zum Buchwert eingezogen
werden. Der gemeine Wert der von L
geerbten Beteiligung ist 100, der Wert
des Abfindungsanspruchs 50. Im Rah-
men des Vermögensanfalls wird bei L
nicht die Beteiligung, sondern nur der
Abfindungsanspruch mit dem gemei-
nen Wert von 50 berücksichtigt. P –
obwohl gar nicht unmittelbar vom
Erbfall betroffen – muss dagegen den
Wertzuwachs seiner Beteiligung, näm-
lich die Differenz zwischen dem ge-
meinen Wert der Beteiligung des U
und dem Abfindungsanspruch der L in
Höhe von (100 ./. 50 =) 50 als eigenen
Erwerb versteuern.
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3. Erhöhung des Pflegepauschbe-
trags

Eine wirkliche Verbesserung für den
Steuerpflichtigen stellt die Erhöhung
des Pflegepauschbetrags von bisher
5.200 € auf künftig 20.000 € dar: Die-
sen erhalten Personen, die dem Erblas-
ser ohne rechtliche Verpflichtung un-
entgeltlich oder gegen zu geringes
Entgelt Pflege oder Unterhalt gewährt
haben, sofern das diesen Personen Zu-
gewendete als angemessenes Entgelt
anzusehen ist. Dies gilt unabhängig
davon, ob die pflegende bzw. Unter-
halt gewährende Person mit dem Erb-
lasser verwandt ist.

4. Ausdehnung der Stundungsrege-
lung auf Wohnimmobilien

Die bisher wenig praxisrelevante und
auf Betriebsvermögen sowie land- und
forstwirtschaftliches Vermögen be-
schränkte Stundungsregelung des
§ 28 ErbStG ist erweitert worden:
Künftig können auch Erwerber von
nicht gewerblich vermieteten Wohn-
immobilien sowie von zu eigenen
Wohnzwecken genutztem Wohnungs-
eigentum in den Genuss einer zinslo-
sen Stundung kommen.
Die Stundung ist vom Erwerber zu be-
antragen und wird nur gewährt, so-
weit der Erwerber die auf den Erwerb

anfallende Steuer nur durch Veräuße-
rung des Grundstücks aufbringen
kann. Sie endet, wenn
� sie für nicht gewerblich vermietete

Wohnimmobilien gewährt wird,
spätestens nach Ablauf von zehn
Jahren;
� sie für zu eigenen Wohnzwecken

genutztes Immobilienvermögen ge-
währt wird, spätestens mit Aufgabe
der Selbstnutzung; wird die zuvor
selbstgenutzte Immobilie anschlie-
ßend nicht gewerblich vermietet,
kann die Stundung bis zu zehn Jah-
re verlängert werden;
� das Grundstück Gegenstand einer

Schenkung ist. �

GESTALTUNGSÜBERLEGUNGEN

Weggefallene Gestaltungen
Die nachfolgend dargestellten und nach
altem Recht steuerwirksamen Gestaltun-
gen werden nach den nun geltenden
Vorschriften die gewünschten Effekte
nicht mehr oder zumindest nicht mehr
im bisherigen Umfang bewirken.

1. Gewerblich geprägte Personen-
gesellschaft

Ein bis Ende 2008 im Erbschaft- und
Schenkungsteuerrecht beliebtes Ge-
staltungsinstrument für die Übertra-
gung von originär nicht begünstigtem
Vermögen war die gewerblich gepräg-
te Personengesellschaft, regelmäßig in
der Rechtsform der GmbH & Co. KG.
Das neue Recht schränkt diese Mög-
lichkeit stark ein, da begünstigungsfä-
higes Betriebsvermögen per se nur
vorliegt, wenn die Verwaltungsvermö-
gensquote nicht mehr als 50 % be-
trägt. Will man für eine völlige Ver-
schonung optieren, darf die Verwal-
tungsvermögensquote sogar nur 10 %
oder weniger betragen. Zum schädli-
chen Verwaltungsvermögen rechnen
insbesondere Grundstücke, die nicht
eigenbetrieblich genutzt werden, so-
wie Wertpapiervermögen und ver-
gleichbare Forderungen, also alle die
Wirtschaftsgüter, für die sich in der
Vergangenheit ab einer bestimmten

Größenordnung der Einsatz einer ge-
werblich geprägten Personengesell-
schaft unter steuerlichen Gesichts-
punkten angeboten hat.

2. Mittelbare Schenkung

Bei mittelbaren Schenkungen gibt der
Schenker dem Beschenkten nicht be-
günstigt bewertetes Geld mit der Auf-
lage, mit diesem einen bestimmten,
privilegiert bewerteten Gegenstand zu
erwerben. Hat der Beschenkte rechtlich
nicht die Möglichkeit, das Geld für an-
dere Zwecke als den Erwerb des be-
stimmten Vermögensgegenstands zu
verwenden, behandelt ihn das Schen-
kungsteuerrecht so, als hätte der
Schenker ihm den Vermögensgegen-
stand unmittelbar zugewendet. Klassi-
sches Beispiel ist die mittelbare Grund-
stücksschenkung. Nachdem auch
Grundstücke neuerdings für Erbschaft-
und Schenkungsteuerzwecke im Regel-
fall mit dem gemeinen Wert, also dem
Verkehrswert, zu bewerten sind, kom-
men beispielsweise die Steuervorteile
einer mittelbaren Grundstücksschen-
kung nach neuem Recht in diesen Fäl-
len nicht mehr zum Tragen.
Fingiert die mittelbare Schenkung den
unmittelbaren Erwerb des mit dem zu-
gewendeten Geld erworbenen Gegen-

stands, müsste dies weiterhin auch für
die Möglichkeit der Inanspruchnahme
von Verschonungen durch den Be-
schenkten gelten, auch wenn diese –
rein formell betrachtet – keine Bewer-
tungsabschläge mehr darstellen. Dem-
gemäß kann die mittelbare Schenkung
von Vermögen, welches einer Verscho-
nung zugänglich ist, weiterhin steuer-
liche Vorteile bieten. Hier ist insbeson-
dere an bestimmtes Betriebsvermögen
(im Sinne des § 13b Abs. 1 ErbStG),
aber auch an sonstige steuerbegün-
stigte oder steuerbefreite Vermögens-
gegenstände, wie z. B. das Familien-
heim zu denken. Auch bei Mietwohn-
grundstücken im Sinne von § 13c
ErbStG kann sich eine mittelbare
Schenkung anbieten; jedoch beträgt
der Vorteil durch die Verschonung hier
nur 10 %.

3. Kapitallebensversicherung

Die bisher bestehende Möglichkeit,
noch nicht fällige Ansprüche aus Le-
bens-, Kapital- oder Rentenversiche-
rungen mit 2/3 der eingezahlten Prä-
mien oder Kapitalbeiträge im Rahmen
der erbschaft- und schenkungsteuerli-
chen Bewertung anstelle des Rück-
kaufswerts anzusetzen, ist mit Inkraft-
treten des neuen Rechts entfallen. �
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Beibehaltene Gestaltungsmöglichkeiten
Einige der gängigen Gestaltungsinstru-
mente werden auch unter dem Regime
des neuen Erbschaft- und Schenkung-
steuerrechts weiterhin von Bedeutung
sein. Nachfolgend möchten wir Sie über
eine Auswahl informieren:

1. Güterstandsschaukel

Zu den unverändert anwendbaren Ge-
staltungsmodellen zur Reduzierung
der Schenkungsteuer gehört die Gü-
terstandsschaukel. Darunter versteht
man den Wechsel aus der Zugewinn-
gemeinschaft in den Güterstand der
Gütertrennung und zurück. Durch den
Wechsel des Güterstands infolge ehe-
vertraglicher Beendigung der Zuge-
winngemeinschaft kommt es zu einem
Zugewinnausgleich.
Die Erfüllung der Zugewinnausgleichs-
forderung führt nach der Rechtspre-
chung des Bundesfinanzhofs zu keinem
schenkungsteuerpflichtigen Erwerb (§ 5
Abs. 2 ErbStG). Denn der Anspruch auf
Zugewinnausgleich entstehe kraft
Gesetzes mit Beendigung des
Güterstands, so dass der den Anspruch
erfüllende Ehepartner nicht freiwillig
und damit nicht freigebig leiste (vgl.
BFH, Urteil v. 12. 7. 2005 - II R 29/02).
Der Wechsel aus dem Güterstand der
Gütertrennung zurück in den gesetzli-
chen Güterstand, ist – sofern außersteu-
erliche Gründe hierfür vorliegen – auch
ohne Abwarten einer Schamfrist in ei-
ner gesonderten Urkunde möglich.

Hinweis: Um sich die Möglichkeit der
Güterstandsschaukel offen zu halten,
sollten Ehepaare statt der Gütertren-
nung die modifizierte Zugewinnge-
meinschaft wählen. Hierzu ist es wich-
tig, in der Formulierung des Ehever-
trags den Zugewinnausgleich nicht nur
für den Todesfall vorzusehen, sondern
auch für den Güterstandswechsel au-
ßerhalb einer Scheidungsvereinbarung.

2. Familienwohnheimschaukel

Wie bereits im ersten Teil dargestellt,
bleibt die lebzeitige Zuwendung des
Familienwohnheims zwischen Ehegat-
ten (§ 13 Abs. 1 Nr. 4a ErbStG) schen-
kungsteuerfrei; die Steuerbefreiung
kann nunmehr auch von eingetrage-
nen Lebenspartnern beansprucht wer-

den. Im Gegensatz zur Zuwendung
von Familienwohnheimen von Todes
wegen muss der Beschenkte die Woh-
nung weder für einen bestimmten
Zeitraum in seinem Eigentum halten
noch diese Wohnung nach der Aus-
führung der Schenkung auch weiter zu
eigenen Wohnzwecken nutzen.
Grundsätzlich kann diese Steuerbefrei-
ung zudem mehrfach in Anspruch ge-
nommen werden. Voraussetzung ist
insoweit lediglich, dass das Objekt
zum Übertragungszeitpunkt als Famili-
enwohnheim genutzt wird. Vor einer
Überreizung ist aber zu warnen:

Beispiel 7: Hat ein Ehepartner erst kürz-
lich ein Haus geerbt, könnte er auf die
Idee kommen, in dieses einzuziehen
und es kurz darauf an seinen Ehepart-
ner zu übertragen. Anschließend zieht
er wieder in sein vorheriges Familien-
wohnheim, und der Ehepartner ver-
mietet oder verkauft das geerbte Ob-
jekt. Bei Vorliegen eines Gesamtplans
wird diese Gestaltung von den Finanz-
behörden nicht anerkannt werden.
Die Steuerbefreiung des § 13 Abs. 1
Nr. 4a ErbStG kann dazu genutzt wer-
den, Vermögen zwischen Eheleuten
schenkungsteuerfrei zu transportieren.
Indem der Beschenkte das übertrage-
ne Familienwohnheim an seinen Ehe-
partner zurückverkauft, kann dem Be-
schenkten über das Vehikel des Famili-
enwohnheims Barvermögen schen-
kungsteuerfrei zugewendet werden.

Hinweis: Die steuerlichen Vorteile, die
sich hieraus ergeben, sind allerdings
mit etwaigen Nachteilen (insbesondere
ertragsteuerlichen Konsequenzen und
Notarkosten) sorgfältig abzuwägen.

3. Adoption

Aufgrund der deutlich erhöhten Steu-
ersätze bei nahezu unveränderten Frei-
beträgen und gestiegenen Bemes-
sungsgrundlagen wird die Adoption
als Gestaltungsmittel zur Reduzierung
von Erbschaft- und Schenkungsteuer
an Bedeutung gewinnen.

Hinweis: Einer Adoption bedarf es
nicht, wenn das Steuerklassenprivileg
des § 19a ErbStG greift: Hiernach wer-
den bei Erwerb von

� Betriebsvermögen,
� land- und forstwirtschaftlichem Ver-

mögen oder
� Anteilen an Kapitalgesellschaften

mit mehr als 25 %-Beteiligung
Erwerber der Steuerklassen II und III so
behandelt, als hätten sie in Steuerklas-
se I erworben. Praktisch geschieht dies
durch Gewährung eines Entlastungs-
betrags in Höhe der Mehrsteuern, die
aufgrund des Erwerbs in Steuerklasse II
oder III anfallen. Während zuletzt die
Entlastung nur für 88 % der Mehrsteu-
ern gewährt wurde, sieht das neue
Recht wieder eine vollständige Gleich-
stellung mit Erwerbern der Steuerklas-
se I vor.

4. Schenkung „über Eck“

Ebenso wie bisher können höhere Frei-
beträge einer niedrigeren Steuerklasse
ausgenutzt werden, indem Schenkun-
gen nicht direkt, sondern „über Eck“
erfolgen, wie das nachfolgende Bei-
spiel verdeutlicht:

Beispiel 8: Eine Mutter verschenkt
800.000 €. 400.000 € erhält steuerfrei
im Rahmen des persönlichen Freibe-
trags ihr Kind. Die übrigen 400.000 €
schenkt die Mutter ihrem Ehemann
und Vater des Kindes. Auch dies ge-
schieht steuerfrei, denn als Ehemann
hat der Vater einen Steuerfreibetrag in
Höhe von 500.000 €. Der Vater ist
rechtlich nicht gehindert, 400.000 €
seinem Kind zu schenken, das auch
ihm gegenüber einen Freibetrag in
Höhe von 400.000 € hat und auch in-
soweit keine Schenkungsteuer zahlen
müsste.
Beispiel 9: Ein Vater möchte seinem
Schwiegersohn 200.000 € zuwenden.
Die Schenkung unterliegt der Steuer-
klasse II. Der Freibetrag liegt lediglich
bei 20.000 €. In diesem Fall würde ei-
ne Schenkungsteuer in Höhe von
30 % von 180.000 €, also in Höhe von
54.000 € anfallen. Schenkt der Vater
seiner Tochter hingegen die
200.000 €, fällt keine Schenkungsteu-
er an. Die Tochter fällt in Steuerklasse I
und hätte daher einen Freibetrag von
400.000 €. Die Tochter ist rechtlich
frei, die 200.000 € ihrem Ehemann zu-
zuwenden. Auch diese Zuwendung
wäre dann steuerfrei, denn gegenüber
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der Tochter erfüllt der Ehemann die
Steuerklasse I und hätte einen Steuer-
freibetrag von 500.000 €.

Hinweis: Schenkungen über Eck wer-
den steuerlich nur als jeweils eigen-
ständige Zuwendungen anerkannt,
wenn der Zwischenbeschenkte recht-
lich und tatsächlich frei über die ge-
schenkten Gegenstände verfügen
kann. Diese Schenkungen sollten da-
her keinesfalls in einer Urkunde und
möglichst unter Einhaltung gewisser
Schamfristen durchgeführt werden.
Darüber hinaus ist die sog. Gesamt-
planrechtsprechung des Bundesfi-
nanzhofs zu beachten.

5. Disproportionale Familienpools

Weiter interessant für die Gestaltungen
von Nachfolgen bleiben disproportio-
nale Familienpools. Hierunter versteht
man Familiengesellschaften mit dispro-
portionaler Gewinn- und Stimmrechts-
verteilung, die häufig wie folgt ausge-
staltet sind: Während die vermögens-
mäßige Beteiligung weitgehend, nöti-
genfalls unter Ausnutzung der Zehn-
Jahres-Intervalle, auf die nächste Gene-
ration übertragen wurde, haben sich
die Übergeber Stimm- und ggf. auch
Gewinnbezugsrechte in dem Maße vor-
behalten, in dem dies erforderlich ist,
um den Einfluss auf die Geschicke des
Pools und ggf. auch eine Einnahme-
quelle zu erhalten. Sie können im Ein-
zelfall eine geeignete Alternative zur
Übertragung gegen Nießbrauch oder
Versorgungsleistungen darstellen.

Hinweis: Familienpools können vor
dem Hintergrund, dass die persönli-
chen Freibeträge nach neuem Erb-
schaftsteuerrecht angehoben werden,
künftig noch interessanter werden.
Hierbei sind jedoch insbesondere die
folgenden Aspekte zu beachten:
� Ertragsteuerlich ist darauf zu ach-

ten, dass die Gesellschaftsanteile
angemessen verzinst werden.
� Zu berücksichtigen ist zudem, dass

künftig Familiengesellschaften selbst
bei gewerblicher Prägung nicht
mehr in den Genuss der Begünsti-
gungen nach § 13a ErbStG kom-
men, wenn deren Verwaltungsver-
mögensquote im Regelmodell mehr
als 50 %, bei Option mehr als 10 %
Verwaltungsvermögen, beträgt.

6. Übertragung gegen Nießbrauch
und Vorsorgeleistungen

Die Vermögensübertragung gegen
Nießbrauch oder Versorgungsleistun-
gen bleibt ein geeignetes Gestaltungs-
mittel für die sukzessive oder partielle
Vermögensnachfolge. Daran ändert
auch die Erhöhung der
S teuerbemessungs -
grundlage bei einigen
Vermögensarten nichts.

6.1. Nießbrauch

Bei der steuerlichen
Behandlung von Nieß-
brauchsgestaltungen
findet infolge der nun-
mehr vorgeschriebe-
nen Bewertung aller
Vermögensgegenstän-
de mit dem gemeinen
Wert ein Systemwech-
sel statt: Die Nieß-
brauchslast kann nun
stets mit ihrem Kapital-
wert in Abzug ge-
bracht werden; das
Abzugsverbot des § 25
ErbStG a. F. ist ent-
fallen. Den Effekt die-
ser Gesetzänderung
verdeutlicht das nach-
folgende Beispiel 10:

Beispiel 10: Der 56jäh-
rige V überträgt ein
vermietetes Wohnhaus-
im Verkehrswert von
1.250.000 € (der steu-
erliche Wert beträgt
650.000 €) an seinen
Sohn im Wege der vor-
weggenommenen Erb-
folge, sichert sich aber
die jährlichen Mietein-
nahmen von 56.000 €
im Rahmen eines
Nießbrauchs bis zu sei-
nem Tod.
Nachfolgend stellen
wir die Berechnung
nach altem Recht der
nach neuem Recht ge-
genüber.
Das Beispiel zeigt, dass
sich die Nießbrauchs-
gestaltung als Gestal-
tungsmittel zur Schen-

kungsteueroptimierung in Zukunft
noch stärker als nach bisherigem Recht
lohnen wird. Obwohl der steuerliche
Wert der Immobilie knapp die Hälfte
des Verkehrswerts beträgt, der nach
neuem Recht zukünftig zugrunde zu
legen ist, beträgt die Ersparnis im Bei-
spiel 20.661 € (= 20.661 € ./. 0 €).

Berechnung nach bisherigem Recht: mit ohne
Nießbrauch Nießbrauch

Steuerwert des Grundstücks 650.000 650.000

Wert des Nießbrauchs am Grundstück,
§ 25 ErbStG a. F.

Vervielfältiger (Schenker, 56 J.) 11,506

Durchschnittlicher Jahreswert 56.000

Tatsächlicher Kapitalwert des Nießbrauchs 644.336

Max. Jahreswert (18,6tel v.
650.000 = Steuerwert Grundstück) 34.946

Max. Kapitalwert des Nießbrauchs 402.091

./. Kapitalwert des Nießbrauchs 402.091

Zuwendung (netto) 247.909

./. Persönlicher Freibetrag,
§ 16 Abs. 1 Nr. 2 ErbStG a. F. 205.000 205.000

Steuerpflichtiger Nettoerwerb 42.909 445.000

Abgerundet 42.900 445.000

Festzusetzende Schenkungsteuer (7 % bzw.
15 %); ohne Berücks. d. Härtefallausgleichs 3.003 66.750

Sofort fällige Schenkungsteuer (11 %) 3.003

Zu stundender Betrag 63.747

Ablösebetrag bei Sofortablösung

(Lebenserwartung 23,49 Jahre,
Vervielfältiger 0,277)

Barwert der gestundeten Steuer 17.658

Sofort fällige Schenkungsteuer 3.003

Tatsächlich zu entrichtende
Schenkungsteuer 20.661 66.750

Berechnung nach neuem Recht: mit ohne
Nießbrauch Nießbrauch

Verkehrswert des Grundstücks 1.250.000 1.250.000

Abschlag 10 %, § 13c ErbStG     125.000     125.000

1.125.000 1.125.000

Wert des Nießbrauchs am Grundstück,
§ 25 ErbStG

Vervielfältiger (Schenker, 56 J.) 13,508

Durschnittlicher Jahreswert 56.000

Tatsächlicher Kapitalwert des Nießbrauchs 756.448

Max. Jahreswert (18,6tel v.
1.250.000 als Steuerwert des Grundstücks) 67.204

Max. Kapitalwert des Nießbrauchs 907.792

./. Wert des Nießbrauchs als
abzugsfähige Belastung 756.448

Bereicherung 368.552

./. Persönlicher Freibetrag,
§ 16 Abs. 1 Nr. 2 ErbStG 400.000 400.000

Steuerpflichtiger Nettoerwerb 0 725.000

Abgerundet 0 725.000

Tatsächlich zu entrichtende
Schenkungsteuer (11 % bzw. 19 %) 0 137.750

GESTALTUNGSÜBERLEGUNGEN - Fortsetzung
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Recht durch die gestiegenen Steuer-
werte von Grundbesitz höher, so dass
der Kapitalwert des Nießbrauchs im
Zeitpunkt des Verzichts den Kapital-
wert des Nießbrauchs im Zeitpunkt
der Schenkung trotz gesunkener Le-
benserwartung übersteigen und der
Verzicht zu einer besteuerungsfähigen
Bereicherung beim Nießbrauchsver-
pflichteten führen kann.
Erfolgt die Schenkung unter Nieß-
brauchsvorbehalt nach neuem Erb-
schaftsteuerrecht, unterliegt die Be-
steuerung des Nießbrauchsverzichts
keinen Besonderheiten. Da der Nieß-
brauch nunmehr bereits bei der Be-
steuerung der ursprünglichen Schen-
kung vom Vermögenswert abgezogen
wird, ist die Gefahr einer Doppelbe-
steuerung nicht mehr vorhanden.

7. Unternehmensfortführung –
§ 19a ErbStG

Natürliche Personen der Steuerklassen
II oder III sind als Erwerber von be-
trieblichem Vermögen vollständig Er-
werbern der Steuerklasse I gleichge-
stellt. Mit der Erhöhung der Tarifsätze
der Steuerklassen II und III wird § 19a
ErbStG zukünftig noch attraktiver. �

6.2. Versorgungsleistungen

Die schenkungsteuerrechtliche Be-
handlung der Übertragung gegen Ver-
sorgungsleistungen wurde durch die
Erbschaftsteuerreform in ihrem Wesen
nicht verändert. Die Belastung wird
daher mit ihrem Kapitalwert auch wei-
terhin zum Abzug zugelassen. Die
schenkungsteuerrechtliche Bereiche-
rung ermittelt sich weiterhin nach den
Grundsätzen der gemischten Schen-
kung; einkommensteuerrechtlich ist
der Vorgang als voll unentgeltlich zu
behandeln, soweit Versorgungsleistun-
gen vorliegen.
Allerdings ist hierbei zu beachten, dass
durch das Jahressteuergesetz 2008 die
einkommensteuerrechtliche Anerken-
nung von Versorgungsleistungen stark
eingeschränkt wurde.

6.3. Verzicht auf Nießbrauch

Der unentgeltliche Verzicht auf einen
bereits eingeräumten Nießbrauch un-
terliegt grundsätzlich der Schenkung-
steuer. Vom Kapitalwert des Nieß-
brauchs zum Zeitpunkt seiner Aufgabe
wird jedoch der Kapitalwert des Nieß-
brauchs zum Zeitpunkt der Schenkung
des jeweiligen Vermögensgegenstands
abgezogen. Da der Nießbrauch bei

der Besteuerung der ursprünglichen
Schenkung nicht wertmindernd be-
rücksichtigt wurde, soll somit eine
Doppelbesteuerung des eingeräumten
Nießbrauchs verhindert werden.
Der Kapitalwert des ursprünglichen
Nießbrauchs wird auch bei einem
Nießbrauchsverzicht nach Inkrafttre-
ten des neuen Erbschaftsteuergesetzes
abzugsfähig bleiben, solange die ur-
sprüngliche Schenkung vor der Erb-
schaftsteuerreform erfolgte. Dennoch
wird sich in vielen Fällen ein Verzicht
unter Geltung des alten Rechts emp-
fohlen haben. Nach bisherigem Recht
blieb nach Abzug des ursprünglichen
Nießbrauchswerts regelmäßig keine
besteuerungsfähige Bereicherung üb-
rig, da der Nießbrauchswert im Zeit-
punkt des Verzichts aufgrund des ge-
stiegenen Lebensalters des Berechtig-
ten für gewöhnlich einen geringeren
Wert hatte als der Kapitalwert des
Nießbrauchs zum Zeitpunkt der
Schenkung.
Dies kann nach aktuellem Recht an-
ders sein: Zwar wird die Höhe des Ka-
pitalwerts des Nießbrauchs wie schon
nach altem Recht durch den Steuer-
wert des Vermögensgegenstands be-
grenzt. Allerdings ist beispielsweise bei
einem Nießbrauch an einem Grund-
stück die Wertgrenze nach neuem

Gestaltungsmöglichkeiten nach neuem Erbschaftsteuerrecht
Die Novelle bietet aber auch neue Ge-
staltungsspielräume, von denen nachfol-
gend einige exemplarisch dargestellt
werden:

1. Einbringung von Verwaltungsver-
mögen in operative Unternehmen

Das neue Recht sieht für Betriebsver-
mögen eine Verschonung von 85 %
bezogen auf den gemeinen Wert und
eine Option für eine vollständige Ver-
schonung vor (vgl. ersten Teil). Die
Verschonung gilt auch für Verwal-
tungsvermögen, sofern die im jeweili-
gen Modell gewählten Verwaltungs-
vermögensquoten nicht überschritten
werden. Im Umfang der zulässigen
Verwaltungsvermögensquoten kann
daher im Grundsatz nicht begünstig-
tes Verwaltungsvermögen mit übertra-
gen werden, ohne die Verschonung zu
beeinträchtigen:

Beispiel 11: Der folgende Fall liegt vor:

Unternehmenswert (Ertragswert) 10.000.000 €

Davon Verwaltungsvermögen 3.000.000 €

Anteil Verwaltungsvermögen
am gesamten Betriebsvermögen
(Unternehmenswert) 30 %

In dem Beispiel käme bei einer Schen-
kung oder in einem Erbfall die Option
zur vollständigen Verschonung nicht
in Betracht, da die Verwaltungsvermö-
gensquote 10 % übersteigt. Nach
dem Regelmodell könnte ein Erwerber
aber (zunächst) den 85 %igen Ab-
schlag in Anspruch nehmen, da die
Verwaltungsvermögensquote nicht
mehr als 50 % beträgt. Sollte eine wei-
tere Absenkung der Verwaltungsver-
mögensquote auf 10 % oder weniger
nicht realistisch erscheinen oder die
Option aus anderen Gründen (z. B.
mittelfristige Verkaufsabsicht) uner-
wünscht sein, könnte der Anteil bis zur

50 %-Grenze mit weiterem Verwal-
tungsvermögen „aufgefüllt“ werden,
ohne die Verschonung zu gefährden.
In der Praxis sollte aufgrund der Be-
wertungsunsicherheiten und der sich
ständig ändernden Vermögenslage ei-
nes Unternehmens ein Sicherheitspuf-
fer eingehalten werden (beispielsweise
Begrenzung des Anteils des Verwal-
tungsvermögens auf ca. 45 %). Im Bei-
spiel könnte der Unternehmensinha-
ber ungefähr weitere 2.800.000 € aus
seinem Privatvermögen in den Betrieb
einbringen, wie die nachfolgende Be-
rechnung verdeutlicht:

Unternehmenswert (Ertragswert) 10.000.000 €
+ 2.800.000 €

12.800.000 €

Davon Verwaltungsvermögen 3.000.000 €
+ 2.800.000 €

5.800.000 €
Anteil Verwaltungsvermögen am
gesamten Betriebsvermögen
(Unternehmenswert) = 45,3 %
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Hinweise: Zu berücksichtigen ist aller-
dings, dass Verwaltungsvermögen
grundsätzlich nur dann begünstigt ist,
wenn es zum Besteuerungszeitpunkt
bereits zwei Jahre dem Betrieb zuzu-
rechnen war. Kurzfristige Gestaltungen
sind daher nicht möglich. Beachten Sie
bitte darüber hinaus, dass durch die
Einbringung das Verwaltungsvermögen
in den Haftungsverband der Gesell-
schaft fällt und zudem eine Steuerver-
strickung eintritt. Eine steuerfreie Ver-
äußerung von eingebrachten Grund-
stücken wäre folglich auch nach Ablauf
der Spekulationsfrist nicht möglich.

2. Lohnsumme

Wie im ersten Teil beschrieben, entfällt
eine gewährte Verschonung rückwir-
kend, soweit die Lohnsumme im Re-
gelmodell nach Ablauf der Fortfüh-
rungsfrist von sieben Jahren 650 % der
Ausgangslohnsumme bzw. bei Option
nach Ablauf von zehn Jahren 1.000 %
der Ausgangslohnsumme nicht er-
reicht. Ziel muss es daher sein, den
rückwirkenden Verlust der Verscho-
nung zu vermeiden bzw. so gering wie
möglich zu halten. Insoweit bestehen
verschiedene Gestaltungsmöglichkei-
ten, von denen einige nachfolgend ex-
emplarisch beschrieben werden sollen:

2.1. Reduzierung der Ausgangslohnsumme

Als Ausgangslohnsumme ist die durch-
schnittliche Lohnsumme der letzten
fünf vor dem Zeitpunkt der Entste-
hung der Steuer endenden Wirt-
schaftsjahre anzusetzen (ausgenom-
men: Lohnkosten für Leiharbeitneh-
mer). Demgemäß kann durch das
rechtzeitige Handeln im Vorfeld einer
geplanten Übertragung eine Reduzie-
rung der Ausgangslohnsumme er-
reicht werden. Hierbei kann sich bei-
spielsweise die nachfolgende Vorge-
hensweise anbieten:
� Anstelle von Neueinstellungen wer-

den Leiharbeitnehmer oder freie
Mitarbeiter eingesetzt,
� Mitarbeiter werden auf externe,

d. h. nicht verbundene Beschäfti-
gungsgesellschaften oder Konzern-
gesellschaften in Drittländern (au-
ßerhalb der EU bzw. des EWR) aus-
gegliedert oder

� bei Unternehmen, die nicht deut-
lich mehr als zehn Mitarbeiter ha-
ben, werden die Unternehmerlöh-
ne abgesenkt.

Hinweis: Eine Verringerung der Lohn-
summe im Jahr vor der Übertragung
wirkt sich nur gering auf die Ausgangs-
lohnsumme aus. Die Ausgliederung
der Mitarbeiter in eine Tochter-Gesell-
schaft kommt insoweit nicht in Be-
tracht, wenn das Mutterunternehmen
zu mehr als 25 % unmittelbar oder
mittelbar beteiligt ist. Denn die Lohn-
summen solcher Unternehmen sind
anteilig bei der Ermittlung der maß-
geblichen Lohnsummen mit einzube-
ziehen. Dabei werden auch Beteiligun-
gen an Gesellschaften innerhalb der
EU bzw. des EWR erfasst.

2.2. Anhebung der Lohnsumme nach
Übertragung

Umgekehrt kann (ggf. im Zusammen-
wirken mit der Reduzierung der Aus-
gangslohnsumme) nach Übertragung
das Lohnsummenniveau durch ent-
sprechende Maßnahmen angehoben
werden; beispielsweise kommen in Be-
tracht:
� Übernahme von Leiharbeitnehmern

oder freien Mitarbeitern in die Fest-
anstellung,
� Eingliederung von Mitarbeitern ex-

terner Beschäftigungsgesellschaften
oder Konzerngesellschaften in Dritt-
ländern in Gesellschaften, deren
Lohnsumme miteinbezogen wird,
oder
� Anhebung der Unternehmerlöhne.
Da die Lohnsummenvorgaben nun-
mehr auf den gesamten Fortführungs-
zeitraum abstellen, kann das Lohn-
summenniveau über einen längeren
Zeitraum gesteuert werden; die Errei-
chung eines bestimmten Lohnsum-
menniveaus in jedem einzelnen Wirt-
schaftsjahr ist nicht mehr erforderlich.

3. Steuerfreier Zugewinnausgleich

Haben sich die Ehegatten zu Lebzeiten
für den gesetzlichen Güterstand der
Zugewinngemeinschaft oder aber für
die modifizierte Zugewinngemein-
schaft entschieden, bleibt beim Tod
des Ehegatten die fiktive Zugewinn-

ausgleichsforderung steuerfrei. Dabei
wird nach neuem Recht höchstens der
dem steuerlichen Wert des Endvermö-
gens entsprechende Betrag der Zuge-
winnausgleichsforderung von der Be-
messungsgrundlage abgezogen (§ 5
Abs. 1 Satz 5 ErbStG).
Durch die generelle Anhebung des
Steuerwerts auf den gemeinen Wert
wird die fiktive Zugewinnausgleichs-
forderung auf Verkehrswertbasis ermit-
telt. Dies könnte sich in den Fällen po-
sitiv auswirken, in denen nach neuem
Recht steuerlich privilegiertes Vermö-
gen übertragen wird, weil das Gesetz
wie bisher ausdrücklich auf den Steu-
erwert (= gemeiner Wert) und nicht
auf den steuerlichen Ansatz nach Ver-
schonung abstellt. �
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